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ADAMS: Anti-Doping Administration & Management System

ADBG: Österreichisches Anti-Doping Bundesgesetz

ÖADR: Österreichische Anti-Doping Rechtskommission

SPORTLER: Personen,

(a) die Mitglieder oder Lizenznehmer einer Sportorganisa-

tion oder einer ihr zugehörigen Organisation sind oder es 

zum Zeitpunkt eines potentiellen Verstoßes gegen die Anti-

Doping-Regelungen waren oder offensichtlich beabsichtigen, 

dies zu werden, oder

(b) die an Wettkämpfen, die von einer Sportorganisation oder 

von einer ihr zugehörigen Organisation veranstaltet oder aus 

Bundessportförderungsmittel gefördert werden, teilnehmen 

oder

(c) die sich auf sonstige Weise zur Einhaltung der Anti-Doping 

Regelungen verpflichtet haben.

USK: Unabhängige Schiedskommission

WADA: Welt-Anti-Doping-Agentur

WADC: Welt-Anti-Doping-Code

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differen-
zierung (z.B. KandidatInnen) verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Broschüre trotz sorgfältiger Be-
arbeitung ohne jede Gewähr erfolgen und eine Haftung der NADA Austria aus-
geschlossen ist.

IMPRESSUM BEGRIFFSBESTIMMUNGEN



DU HAST ES IN DER HAND:  
SPORT OHNE DOPING!

Das oberste und wichtigste Ziel der Anti-Doping 

Arbeit ist der Schutz der sauberen Sportler. 

VERSCHIEDENE WEGE - EIN ZIEL

Die moderne Anti-Doping Arbeit konzentriert 

sich im Wesentlichen auf zwei unterschiedliche 

Strategien: Präventive Maßnahmen zielen darauf 

ab, dass sich die Sportler selbstbewusst und aus 

eigener Überzeugung gegen Doping und Medika-

mentenmissbrauch entscheiden. Repressive Maß-

nahmen (z.B. Dopingkontrollen, strafrechtliche Er-

mittlungen) dienen dazu, die sauberen Sportler vor 

Betrügern zu schützen. 

ZIELGRUPPEN DER ANTI-DOPING ARBEIT

Lange Zeit fokussierte sich sowohl die Kontrolltä-

tigkeit als auch die präventive Anti-Doping Arbeit 

nur auf die Sportler. Diese bleiben zwar nach wie 

vor die wichtigste Zielgruppe, seit einigen Jahren 

wird aber verstärkt auch das Umfeld der Sportler 

einbezogen. Gemeinsam mit Trainern, Betreuern, 

Funktionären, Ärzten, Eltern und Familienmitglie-

dern sowie der sportinteressierten Öffentlichkeit 

gilt es ein Milieu aufzubauen, in dem Doping und 

Medikamentenmissbrauch keinen Platz und klar 

als Lüge, Betrug und Gesundheitsschädigung ver-

urteilt wird.

UNSER TRAUM: SPORT OHNE DOPING!
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Die NADA Austria 

wurde am 1. Juli 2008 

gegründet und ist eine nicht gewinnorientierte, un-

abhängige Anti-Doping Organisation. 

ZIEL UND MISSION

Oberstes Ziel der NADA Austria ist der Schutz der 

sauberen Sportler. Zu diesem Zweck hat die NADA 

Austria laut österreichischem Anti-Doping Bundes-

gesetz folgende Hauptaufgaben:

Dopingprävention durch Information, Aufklä-

rung und Bewusstseinsbildung

Überwachung der Einhaltung der Anti-Doping 

Bestimmungen (z.B. mittels Durchführung 

von Dopingkontrollen)

Sichtung, Analyse und Bewertung von Infor-

mationen bezüglich potentieller Verstöße ge-

gen die Anti-Doping Bestimmungen

Einbringen von Prüfanträgen bei Verdacht auf 

Verstoß gegen Anti-Doping Bestimmungen

Teilnahme an Anti-Doping Verfahren 

MITARBEITER UND KOMMISSIONEN

Zusätzlich zu den Mitarbeitern in der Zentrale ver-

fügt die NADA Austria österreichweit über rund 40 

Dopingkontroll-Teams und rund 10 Referenten im 

Bereich Information und Prävention. Zur Unterstüt-

zung ihrer Aufgabenbereiche hat die NADA Austria 

einige Kommissionen eingerichtet: 

Ärztekommission 

Auswahlkommission

Ethikkommission

Veterinärmedizinische Kommission

Die wichtigste Aufgabe der 

WADA ist die Vereinheit-

lichung der weltweiten Anti-Doping-Arbeit. 

Grundlage dieser Bestrebungen ist der Welt-

Anti-Doping-Code (WADC) sowie die zugehö-

rigen Internationalen Standards (z.B. Verbots-

liste, Dopingkontrollen, Ermittlungen).

NATIONALE ANTI-DOPING AGENTUR AUSTRIA GMBH - NADA AUSTRIA

NADA.AT - NADA AUSTRIA



DOPINGKONTROLLEN DIENEN DEM SCHUTZ 

DER SAUBEREN SPORTLER

Die NADA Austria kann laut österreichischem Anti-

Doping Bundesgesetz Personen kontrollieren,

a. die Mitglieder oder Lizenznehmer einer Spor-

torganisation oder einer ihr zugehörigen Or-

ganisation sind oder es zum Zeitpunkt eines 

potentiellen Verstoßes gegen die Anti-Doping-

Regelungen waren oder offensichtlich beabsich-

tigen, dies zu werden, oder

b. die an Wettkämpfen, die von einer Sportorga-

nisation oder von einer ihr zugehörigen Organi-

sation veranstaltet oder aus Bundessportförde-

rungsmitteln gefördert werden, teilnehmen oder

c. die sich auf sonstige Weise zur Einhaltung der 

Anti-Doping-Regelungen verpflichtet haben.

Bei der Durchführung von Dopingkontrollen kon-

zentriert sich die NADA Austria vorwiegend auf den 

Leistungs- und Spitzensport in Österreich. 

Zusätzlich zu den Dopingkontrollen der NADA Aus-

tria können Sportler auch vom zuständigen Interna-

tionalen Verband oder im Rahmen von Wettkämp-

fen kontrolliert werden.

INTELLIGENT TESTING

Zentrales Element eines modernen Dopingkontroll-

Programms sind unangekündigte, unvorhersehba-

re Dopingkontrollen außerhalb von Wettkämpfen, 

da zahlreiche Dopingpraktiken in diesem Zeitraum 

angewandt werden, bspw. zum Muskelaufbau, zur 

Steigerung der Ausdauerfähigkeit oder zur schnelle-

ren Regeneration.

Kontrolliert wird zu allen Zeitpunkten, verstärkt an 

jenen, an denen die Anwendung verbotener Sub-

stanzen oder Methoden am wahrscheinlichsten ist. 

Um diese Art der "intelligenten" Dopingkontrollen 

durchführen zu können, benötigen die Anti-Doping 

Organisationen genaue und aktuelle Informatio-

nen über den Aufenthaltsort und die Erreichbarkeit  

der Sportler. 

WER KANN KONTROLLIERT WERDEN?
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NADA.AT - KONTROLLE



NATIONALER TESTPOOL MELDEPFLICHTEN

Zur Durchführung von Dopingkontrollen außerhalb 

von Wettkämpfen definiert die NADA Austria einen 

Nationalen Testpool, der sich in zwei Segmente (Top- 

und Basissegment) unterteilt. 

Entsprechend den Vorgaben des österreichischen 

Anti-Doping Bundesgesetzes wird zunächst eine 

sportartspezifische Risikoabschätzung anhand be-

stimmter Kriterien (z.B. physiologische Anforderun-

gen, mögliche Leistungssteigerung durch Doping, 

vergangene Dopingfälle, finanzielle Anreize) durch-

geführt. 

Anschließend wird anhand weiterer Kriterien eine in-

dividuelle Risikoabschätzung (z.B. persönliche Leis-

tungsentwicklung) vorgenommen. 

Sportler, die gemäß der sportartspezifischen und in-

dividuellen Risikoabschätzung dem Top- oder Basis-

segment des Nationalen Testpools zugeteilt wurden, 

werden darüber von der NADA Austria oder vom zu-

ständigen nationalen Verband informiert.

Sportler, die im Nationalen Testpool erfasst sind, 

müssen ihre Aufenthaltsinformationen bekannt ge-

ben und immer aktuell halten.

Top-Segment: Sportler, die dem Top-Segment des 

Nationalen Testpool zugeteilt wurden, müssen für je-

den Tag des folgenden Quartals ihre Übernachtungs- 

bzw. Wohnadresse sowie sportbezogene Aktivitäten 

(z.B. Training oder Wettkampf sowie die zugehörige 

Adresse) bekannt geben und diese Informationen 

über ADAMS stets aktuell halten. 

Zusätzlich müssen diese Sportler für jeden Tag des 

Quartals eine Stunde zwischen 6:00 und 23:00 Uhr 

angeben („1h-Time-Slot“). Diese Stunde kann auch 

mit der Übernachtungsadresse, Wettkämpfen oder 

den sportbezogenen Aktivitäten kombiniert werden.

Basis-Segment: Sportler, die dem Basis-Segment 

des Nationalen Testpool zugeteilt wurden, müssen 

dieselben Informationen wie Sportler des Top-Seg-

ments zur Verfügung stellen, mit Ausnahme des „1h-

Time-Slot“. 



Entsprechend den Vorgaben des WADC müssen 

die Aufenthaltsinformationen für das kommende 

Quartal jeweils im Vorhinein ausgefüllt werden. Die 

Fristen für das jeweils folgende Quartal beginnen 

bereits mehrere Tage vor dem Quartal. Detaillierte 

Informationen bieten die diesbezüglichen Informa-

tionsschreiben. 

Änderungen und Aktualisierungen sind jederzeit zu-

lässig. Der "1h-Time-Slot" darf bis zu zwei Stunden 

vorher verändert werden.

Jeder Sportler ist für die Exaktheit seiner Angaben 

selbst verantwortlich. Er kann aber eine Vertrauens-

person mit der Administration seiner Aufenthalts-

informationen betrauen, wobei die  Verantwortung 

immer beim Sportler liegt.

Besteht der Verdacht, dass die Informationen ab-

sichtlich falsch oder auffällig oft geändert werden, 

um Dopingkontrollen zu vermeiden oder unmöglich 

zu machen, so kann dies als Verstoß gegen die Anti-

Doping Bestimmungen geahndet werden.

Hält ein Sportler des Nationalen Testpools seine 

Aufenthaltsinformationen nicht aktuell, so gilt dies 

als "Meldepflichtversäumnis" ("filing failure"). 

Wird ein Sportler des Top-Segments des Nationa-

len Testpools während des "1h-Time-Slot" vom Do-

pingkontroll-Team nicht am von ihm angegebenen 

Ort angetroffen, so gilt dies als "Kontrollversäumnis" 

("missed test").

Jede Kombination aus insgesamt drei „Melde-

pflicht- oder Kontrollversäumnissen“ (einbezogen 

werden auch Versäumnisse gegenüber dem inter-

nationalen Verband) innerhalb einer laufenden Pe-

riode von 12 Monaten führt zu einem Prüfantrag auf 

Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. 

Die Mindestsanktion für einen diesbezüglich festge-

stellten Verstoß beträgt ein Jahr Sperre.  

MELDEPFLICHTEN SANKTIONEN FÜR VERSÄUMNISSE
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Tipp: Für Auskünfte und Fragen zu den Melde-

pflichten stehen die Mitarbeiter der NADA Aus-

tria gerne zur Verfügung.

NADA.AT - KONTROLLE



ADAMS

Das „Anti-Doping Administration and Management 

System“ (ADAMS) ist ein webbasiertes Datenbank-

managementinstrument für Dateneingabe, Daten-

speicherung, Datenaustausch und Berichterstattung, 

das die Beteiligten und die WADA bei ihren Anti-

Doping-Maßnahmen unter Einhaltung des Daten-

schutzrechts unterstützt.

ADAMS erlaubt es den Sportlern, ihre Informationen 

in jedem Land der Welt zu jeder Zeit aktuell zu halten. 

Sollte es einmal keinen direkten Internet-Zugang ge-

ben, besteht die Möglichkeit, einen Vertreter mit der 

Wartung der Daten zu beauftragen.

Zudem ist auch eine Aktualisierung mittels Anwen-

dung für mobile Endgeräte ("ADAMS-App") und in 

Ausnahmefällen auch per SMS möglich.

Ausführliche Informationen zur Handhabung stehen 

im ADAMS-Benutzerhandbuch zur Verfügung.

Sämtliche Daten sind vertraulich abgesichert, der Zu-

gang zu ADAMS ist sorgfältig kontrolliert und die ein-

zelnen Datensätze sind nur für berechtigte Benutzer 

zugänglich. Andere, für den jeweiligen Benutzer nicht 

relevante Bereiche, können nicht erreicht werden.

NADA.AT - ADAMS

Tipp: Bei Anmelde- oder Softwareproblemen 

empfehlen wir, diese per Screenshot zu doku-

mentieren und die Mitarbeiter der NADA Austria 

zu kontaktieren.



ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE - SCHRITT FÜR SCHRITT
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Auswahl der 
Sportler

Beauftragung 
des Doping-
kontroll-Teams

1. Benachrichtigung /
Au�orderung

2. Ort der 
Dopingkontrolle

3. Auswahl des 
Behältnisses zur 
Probennahme

4. Abgabe der Probe

5. Kontrollieren 
der Probenmenge

6. Auswahl des 
Kontroll-Kits

7. Aufteilung der 
Probe

8. Verschließung / 
Versiegelung 
der Probe

9. Ermittlung der 
Dichte einer Urinprobe

10. Ausfüllen des 
Dopingkontroll-
Formulars

5b. Kombinieren / 
Mischen der Proben

5a. Versieglung 
einer Teilprobe

Ergebnis-
management

AnalyseTransport

NADA.AT - KONTROLLE



ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

AUSWAHL DER SPORTLER

Die Auswahl der Sportler erfolgt durch die verantwort-

lichen Anti-Doping-Organisationen. Als wichtige Kri-

terien dienen unter anderem das Dopingrisiko einer 

Sportart, die individuelle Leistungsentwicklung, finan-

zielle Anreize, nationale Bedeutung der Sportart sowie 

allfällige Verdachtsmomente. Die Auswahl kann ganz 

gezielt erfolgen ("target testing"), aber auch anhand 

festgelegter Kriterien (z.B. Platzierung im Wettkampf, 

Los).

Die NADA Austria hat für die Beratung bei der 

 Erstellung des Dopingkontrollplans eine Auswahlkom-

mission eingerichtet. Die Aufgabe dieser Kommission 

ist es, auf der Basis objektiver und nachvollziehbarer 

Kriterien, Vorgaben für eine effektive und intelligente 

Auswahl der Dopingkontrollen zu erstellen und diese 

regelmäßig den neuesten Erkenntnissen anzupassen.

BEAUFTRAGUNG DES DOPINGKONTROLLTEAMS

Die Dopingkontrollore erhalten von der verantwortli-

chen Anti-Doping Organisation den Auftrag, den bzw. 

die ausgewählten Sportler in einem bestimmten Zeit-

raum zu testen.

Der Auftrag zu einer Dopingkontrolle kann von einer 

Nationalen Anti-Doping Agentur oder dem zuständi-

gen Internationalen Fachverband kommen. Diesem 

Auftrag liegen die vom Sportler angegebenen Aufent-

haltsmeldungen bei, aufgrund derer der Dopingkont-

rollor seinen Auftrag erfüllen kann.

In Österreich gilt gemäß Anti-Doping Bundesgesetz 

das Vier-Augen-Prinzip. Dopingkontroll-Teams der 

NADA Austria bestehen immer aus zwei Personen, ei-

nem Dopingkontrollor und seinem Assistenten.



1. BENACHRICHTIGUNG /

AUFFORDERUNG

Ein Mitglied des Dopingkontroll-Teams oder eine von 

diesem authorisierte Aufsichtsperson (Chaperon) 

setzt den Sportler darüber in Kenntnis, dass er für 

die Dopingkontrolle ausgewählt wurde. Dabei werden 

dem Sportler der offizielle Ausweis und der Auftrag 

zur Dopingkontrolle vorgelegt und mitgeteilt, im Auf-

trag welcher Einrichtung die Probennahme erfolgt.

Der Sportler wird über seine Rechte und Pflichten 

aufgeklärt und wird ersucht, durch seine Unterschrift 

zu bestätigen, dass er über die bevorstehende Do-

pingkontrolle in Kenntnis gesetzt wurde. 

Im Falle eines minderjährigen oder in der Geschäfts-

fähigkeit beschränkten Sportlers kann auch eine 

dritte Partei benachrichtigt werden und bei der Do-

pingkontrolle anwesend sein. Jeder Sportler hat das 

Recht, sich bei einer Dopingkontrolle von einer Ver-

trauensperson begleiten zu lassen.

ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE
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MISSION ORDER#: 

   

Doping Control Authorization / Autorisation de control de dopage

To / À (aux): 
Athletes, Coaches, Administrators and Athlete Support Personnel

Athlètes, entraîneurs, administrateurs, personnel de support 

From / De : 
                

                  - 

Re / Objet : 
                                          Doping Control / Contrôle Antidopage 

Date: 

From:  

         To:

This notice is to inform you that                                                                        has authorized doping control under the 

following direction:Cet avis vous est remis pour vous informer que                                                                         a autorisé un contrôle de 

dopage sous la direction suivante:
Athlete Name / Nom de 

l’athlète

Age/
Âge Sport / Discipline

Disabilities / Incapacités

Sample Collection Authority / Autorité de 

prélèvement d'échantillons : 

Lead Doping Control Officer /

Agent de contrôle de dopage: 

Other Doping Control Officers / Les Autres Agent de 

contrôle de dopage:   
Doping Control Policy / Politique de contrôle 

antidopage: Sample Type / 
Type de l’échantillon: 

Location : 

Thank you for your cooperation and assistance.

Nous vous remercions de votre coopération et de votre appui.

                                                       

Urine

Michael Mader

Hors compétition

Urine

Agence nationale antidopage d'Autriche GmbH

National Anti-Doping Agency Austria GmbH

National Anti-Doping Agency Austria GmbH

Out of Competition

National Anti-Doping Agency Austria GmbH

AUSTRIA

Agence nationale antidopage d'Autriche GmbH

National Anti-Doping Agency Austria GmbH

National Anti-Doping Agency Austria GmbH

Agence nationale antidopage d'Autriche GmbH

Die Umgehung einer Probe (Verweigerung, 

Nichterscheinen, etc.) gilt als Verstoß gegen die 

Anti-Doping Bestimmungen und kann mit bis zu 

zwei Jahren Sperre sanktioniert werden.

DOPINGKONTROLLFORMULAR

DOPING CONTROL FORM

1. benachrichtigung • AThLeTe NOTIFICATION

2. informationen zum athleten • AThLeTe INFORMATION

3. informationen für die analyse • INFORMATION FOR ANALysIs

4. bestätigung des verfahrens für die urin- und / oder blutprobe • CONFIRMATION OF PROCeDuRe FOR uRINe AND / OR bLOOD TesTING

TeILMeNGeNABGABe 

PARTIAL sAMPLe

SAMPLe cOLLecTION AUThORITy 

sAMPLe COLLeCTION AuThORITy 

TeSTING AUThORITy 

TesTING AuThORITy

NAchNAMe 

FAMILy NAMe

VORNAMe 

GIveN NAMe

GeBURTSDATUM 

DATe OF bIRTh
tt / DD

MM / MM

JJJJ / yyyy

NATIONALITäT 

NATIONALITy

ART DeR PROBe 

TyPe OF sAMPLe

GeSchLechT 

GeNDeR

DATUM 
DATe

WeTTKAMPFKONTROLLe 

IN COMPeTITION

TRAININGSKONTROLLe 

OuT OF COMPeTITION

UhRZeIT 
TIMe

ART DeS DOKUMeNTS 

DOCuMeNT TyPe

NUMMeR DeS DOKUMeNTS 

DOCuMeNT NuMbeR

NAMe DeS DcO / chAPeRONe 

DCO / ChAPeRONe NAMe

UNTeRSchRIFT DeS DcO / chAPeRONe 

DCO / ChAPeRONe sIGNATuRe

SPORTART 
sPORT

ADReSSe 
ADRess

ReSULT MANAGeMeNT AUThORITy 

ResuLT MANAGeMeNT AuThORITy

URIN 
uRINe

M

BLUT 
bLOOD

F

tt / DD

STRASSe / hAUSNUMMeR • sTReeT / NuMbeR

PLZ / STADT • CITy / TOwN

TeLeFONNUMMeR (INKL. VORWAhL) • CONTACT TeL (INCL. COuNTRy CODe)

cODe DeS KONTROLLAUFTRAGS • TesT MIssION CODe

LAND • COuNTRy

e-MAIL • e-MAIL

NAMe DeS ARZTeS • DOCTOR‘s NAMe

NAMe DeS TRAINeRS • COACh‘s NAMe

MM / MM

JJJJ / yyyy

hIeRMIT BeSTäTIGe Ich, eINe AUFFORDeRUNG ZUR DOPINGKONTROLLe eRhALTeN ZU hABeN UND STIMMe eINeR 

PROBeNNAhMe - WIe eRFORDeRLIch - ZU. MIR IST BeWUSST, DASS DIe UNTeRLASSUNG ODeR WeIGeRUNG, 

DIe PROBe(N) ABZUGeBeN, eINeN VeRSTOSS GeGeN DIe ANTI-DOPINGReGeLN DARSTeLLeN KANN. 

 
I heReby ACkNOwLeDGe ThAT I hAve ReCeIveD AND ReAD ThIs NOTICe, AND I CONseNT TO PROvIDe sAMPLe(s)  

As RequesTeD. (I uNDeRsTAND ThAT FAILuRe OR ReFusAL TO PROvIDe A sAMPLe MAy CONsTITuTe AN ANTI-DOPING 

RuLe vIOLATION).

UNTeRSchRIFT DeS AThLeTeN • AThLeTe sIGNATuRe

ANKUFT IN DeR DOPINGKONTROLLSTATION 

ARRIvAL TIMe AT DOPING CONTROL sTATION

NUMMeR DeR TeILMeNGeNABGABe 

PARTIAL sAMPLe NuMbeR

NUMMeR DeR TeILMeNGeNABGABe 

PARTIAL sAMPLe NuMbeR

VeRSIeGeLT UM (UhRZeIT) 

TIMe seALeD

VeRSIeGeLT UM (UhRZeIT) 

TIMe seALeD

INITIALeN AThLeT / INITIALeN DcO 

INITIALs AThLeT / INITIALs DCO

INITIALeN AThLeT / INITIALeN DcO 

INITIALs AThLeT / INITIALs DCO

VOL. (ml)

VOL. (ml)
DATUM DeR PROBeNNAhMe 

sAMPLe COLLeCTION DATe
tt / DD

MM / MM

JJJJ / yyyy

DISZIPLIN 

DIsCIPLINe

eRKLäRUNG üBeR MeDIKAMeNTe UND BLUTTRANSFUSIONeN: Geben Sie alle verordneten/ nicht-verordneten MedikaMente und nahrunGSerGänzunGSMittel an, zb. beta-2-aGoniSten und Glucocorticoide, die Sie in den letzten 7 taGen einGenoMMen haben (inkl. doSiS und -wenn MöGlich- 

datuM der letzten einnahMe) Sowie bei blutproben jede erhaltene bluttranSfuSion der letzten 3 Monate.

DeCLARATION OF MeDICATION use AND bLOOD TRANFusIONs: list any prescription / non-prescription medications or supplementary, for e.g. beta-2 agonists and glucocorticoids, taken over the past 7 days (include dosage and date last taken where possible) and (if blood sample is collected)

any blood transfusions received over the last 3 months.

BeMeRKUNG: alle beMerkunGen Sind hier einzutraGen. bei bedarf verwenden Sie ein zuSätzlicheS berichtSforMular.

COMMeNTs: any comments should be noted here, if necessary continue on a supplementary report form.

hiermit bestätige ich, dass alle von mir gegebenen informationen iZm der dopingkontrolle korrekt sind und die dopingkontrolle nach massgabe der in abschnitt 4 gemachten bemerkungen in Übereinstimmung mit den anwendbaren bestimmungen durchgefÜhrt wurde. ich erkläre hiermit 

ausdrÜcklich, dass ich mit der Übermittlung aller informationen iZm der dopingkontrolle, insbesondere laborergebnisse und mögliche sanktionen, an die Zuständigen organisationen gemäss welt-anti-doping-code sowie der verwendung und Überlassung meiner daten in adams  

einverstanden bin.

i declare that the information i have given on this document is correct. i declare that, subject to comments made in section 4, sample collection was conducted in accordance with the relevant procedures for sample collection. i accept that all information related to doping control, 

including but not limited to laboratory results and possible sanctions, shall be shared with relevant bodies in accordance with the world anti-doping code.

i have read and understood the thext , and i consent to the processiong of my personal data through adams.

VOL. (ml) 

PROBeNART 

sAMPLe TyPe

VeRSIeGeLT UM 

TIMe seALeD

cODeNUMMeR DeR PROBe 

sAMPLe CODe NuMbeR

DIchTe 

sPeCIFIC GRAvITy

ZeUGe DeR URINPROBe / NAMe DeS BcO 

uRINe sAMPLe wITNess / bCO NAMe

UNTeRSchRIFT DeS ZeUGeN D. URINPROBe / UNTeRSchRIFT DeS BcO 

sIGNATuRe uRINe sAMPLe wITNess / bCO sIGNATuRe

A / B

A / B

A / B

A / B

1 0

1 0

1 0

1 0U
B

U
B

U
B

U
B NUMMeR • NuMbeR

ZUSäTZLIcheS BeRIchTFORMULAR 

suPPLeMeNTARy RePORT FORM

UNTeRSchRIFT DeS AThLeTeN 

AThLeTe sIGNATuRe

Ich STIMMe ZU 

I ACCePT

Ich STIMMe NIchT ZU 

I ReFuse

zustimmung zur forschung • CONseNT FOR ReseARCh

hierMit StiMMe ich zu, daSS Meine probe für anti-dopinG-forSchunGSzwecke verwendet wird, vorauSGeSetzt, daSS Sie nicht Mehr alS Meine probe identifiziert werden kann.

i agree that my sample may get used for anti-doping-research purposes, provided that it can no longer be identified as my sample.

edta blut forMular vervollStändiGt; referenz edta-probenuMMer 

edta blood form completed; ref. edta sample no

erGänzunGSbericht Genutzt; referenz edta-probenuMMer 

supplementary report form used; ref. edta sample no

VeRTReTeR DeS AThLeTeN • AThLeTe RePReseNTATIve

ORIGINAL - WeISS

original - white

KOPIe 1 - AUTORISIeRTe AGeNTUR FüR PROBeNNAhMeN - GeLB

copy 1 - authorised collection agency - yellow

KOPIe 2 - AThLeT - ROSA

copy 2 - athlete - pink

KOPIe 3 - LABOR - BLAU

copy 3 - laboratory - blue

KOPIe 4 - LABOR - GeLB

copy 4 - laboratory - yellow

KOPIe 5 - BeNAchRIchTIGUNG DeS AThLeTeN - ROSA 

copy 5 - notification of the athlete - pink
ASSISTeNT DeR DOPINGKONTROLLe • DOPING CONTROL AssIsTANT

NAMe • NAMe

NAMe • NAMe

FUNKTION • POsITION

UNTeRSchRIFT • sIGNATuRe

UNTeRSchRIFT • sIGNATuRe

VeRANTWORTLIcheR FüR DIe DOPINGKONTROLLe • DOPING CONTROL OFFICeR

NAMe • NAMe

UNTeRSchRIFT • sIGNATuRe

DATUM 
DATe

tt / DD
MM / MM

JJJJ / yyyy

ABGeSchLOSSeN UM • TIMe OF COMPLeTION



ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

2. ORT DER DOPINGKONTROLLE

Der Sportler wird ab dem Zeitpunkt der Benachrichti-

gung bis zum vollständigen Abschluss der Dopingkon-

trolle vom Dopingkontroll-Team oder einer authorisier-

ten Aufsichtsperson begleitet und beaufsichtigt.

Nach erfolgter Benachrichtigung sollte der Sportler so 

schnell wie möglich, jedenfalls innerhalb der durch das 

Dopingkontroll-Team festgesetzten Frist, beim Ort der 

Dopingkontrolle erscheinen. In Ausnahmefällen (Pres-

sekonferenz, Abschluss einer Trainingseinheit, o.Ä.) 

kann der Dopingkontrollor dem Sportler ein verspä-

tetes Erscheinen bei der Dopingkontrollstation zuge-

stehen.

Am Ort der Dopingkontrolle weisen sich die Mitglie-

der des Dopingkontroll-Teams (erneut) aus, auch der 

Sportler wird gebeten, sich per Lichtbildausweis aus-

zuweisen. Der Sportler erhält Gelegenheit, seinen Flüs-

sigkeitshaushalt auszugleichen.

BLUTENTNAHME:

Das Dopingkontroll-Team stellt sicher, dass der 

Sportler angemessene Bedingungen vorfindet, z.B. 

die Möglichkeit, mindestens zehn Minuten vor Abgabe 

der Probe eine entspannte Haltung einnehmen zu 

können. Vor der Blutentnahme sollte der Sportler nach 

Möglichkeit keine Nahrung oder Flüssigkeit zu sich 

nehmen.

Bei Blutproben, die im Rahmen des Athlete 

Biological Passport Programs gezogen werden, muss 

sichergestellt werden, dass zwei Stunden vor der 

Abnahme keine körperliche Anstrengung erfolgt ist.



ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

3. AUSWAHL DES BEHÄLTNISSES ZUR 

PROBENNAHME

Der Sportler wählt aus 

einer Reihe einzeln ver-

siegelter Behältnisse zur 

Probennahme eines für 

sich aus. Er stellt sicher, 

dass das Behältnis unbeschädigt ist und keinerlei An-

zeichen einer unzulässigen Einflussnahme aufweist. 

Der Sportler behält von dieser Auswahl bis zur Versie-

gelung in einem manipulationssicheren Behältnisses 

die vollständige Kontrolle über das von ihm ausge-

wählte Kontrollmaterial sowie über seine Probe, es 

sei denn der Sportler benötigt Hilfe aufgrund einer 

Behinderung.

4. ABGABE DER PROBE

Die bereitgestellte Probe muss der erste abgegebene 

Urin des Sportlers nach der Benachrichtigung sein, 

d.h. der Sportler darf vor Abgabe der Probe keinen 

Urin abgeben (z.B. unter der Dusche).

Während der Bereitstellung der Probe dürfen sich nur 

der Sportler sowie ein gleichgeschlechtliches Mitglied 

des Dopingkontroll-Teams im Raum der Probenab-

gabe aufhalten. Im Falle minderjähriger oder in der 

Geschäftsfähigkeit beschränkter Sportler darf aus-

schließlich auf deren Wunsch zusätzlich eine Vertrau-

ensperson im Raum der Probenabgabe zugegen sein.

Das Dopingkontroll-Team stellt nach Möglichkeit si-

cher, dass sich der Sportler vor der Abgabe der Probe 

gründlich die Hände wäscht, gegebenenfalls lässt er 

den Sportler Handschuhe tragen.
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ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

Um ungehindert beobachten zu können, wie der Urin 

den Körper des Sportler verlässt bzw. um mögliche 

Manipulationen auszuschließen, muss sich der Sport-

ler vom Oberkörper bis zu den Knien und von den 

Händen bis zu den Ellbogen frei machen.

BLUTENTNAHME:

Der Verantwortliche für die Blutentnahme reinigt die 

Haut mit einem sterilen Desinfektionstuch oder -tup-

fer an einer Stelle, die den Sportler bzw. seine Leistung 

möglichst nicht beeinträchtigt, und verwendet gege-

benenfalls einen Stauschlauch. Der Verantwortliche für 

die Blutentnahme entnimmt die Blutprobe einer ober-

flächlichen Vene und leitet sie in ein Röhrchen.

Es werden mindestens 

zwei Röhrchen befüllt, die 

spätere A- und B-Probe. 

Falls verwendet, wird der 

Stauschlauch unmittelbar 

nach der Venenpunktion 

entfernt.

Muss die Probe weiterverarbeitet werden, z.B. Zentrifu-

gation oder Gewinnung des Serums, bleibt der Sportler 

so lange vor Ort, um die Probe zu beobachten, bis sie 

von ihm persönlich in einem manipulationssicheren 

Behältnis versiegelt ist.



ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

5. KONTROLLIEREN DER PROBENMENGE

In der Regel werden 100 ml als Mindestmenge vor-

gegeben, um sicherzustellen, dass die Urin-Menge 

den Anforderungen des Labors entspricht und zur 

Erstellung einer Analyse ausreicht. Wurde eine unzu-

reichende Urinmenge abgegeben, muss die Doping-

kontrolle so lange fortgesetzt werden, bis die erfor-

derliche Urinmenge zur Verfügung steht.

Im Falle einer unzu-

reichenden Urinmen-

ge wird die Teilproben 

mittels eines speziellen 

Teilproben-Sets versie-

gelt und gesichert. 

Die versiegelte Teilprobe muss sich jederzeit unter der 

Kontrolle des Sportlers befinden, der Sportler steht 

weiterhin unter permanenter Beobachtung und er-

hält Gelegenheit zu trinken.

Wurde die erforderliche Menge Urin nach zwei oder 

mehreren Teilproben bereitgestellt, wählt der Sportler 

ein neues, versiegeltes Behältnis zur Probennahme 

aus und führt die eigenen, bisher abgegebenen Teil-

proben darin zusammen. 

Der restliche Ablauf der Dopingkontrolle entspricht ab 

diesem Zeitpunkt wieder dem normalen Verfahren.

BLUTENTNAHME:

Die Menge des entnommenen Blutes muss den 

entsprechenden Anforderungen für die durchzu-

führende Analyse der Probe genügen. Je nach Art 

der Analyse werden unterschiedliche Mengen an 

Blut benötigt und daher mehrere Probenröhrchen 

entnommen.

A
B

LA
U

F
 E

IN
E

R
 D

O
P

IN
G

K
O

N
T

R
O

LL
E

 -
 S

C
H

R
IT

T 
F

Ü
R

 S
C

H
R

IT
T



ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

6. AUSWAHL DES KONTROLLKITS

Hat der Sportler die geforderte Probenmenge abgege-

ben, wählt er aus einer Reihe einzeln versiegelter Kont-

rollkits (enthält die Flaschen "A" und "B") eines für sich 

aus. Der Sportler stellt sicher, dass das Set unbeschä-

digt ist und keinerlei Anzeichen unzulässiger Einfluss-

nahme aufweist. 

Er öffnet das Set und vergewissert sich, dass die Pro-

ben-Codenummern auf den Flaschen, den Deckeln 

und dem Behälter gleich sind. 

7. AUFTEILUNG DER PROBE

Der Sportler teilt seine Urinprobe eigenhändig auf, es 

sei denn er benötigt Hilfe aufgrund einer Behinderung.

Der Sportler gießt die erforderliche Menge Urin in die 

Flasche "A" (mind. 60 ml). Der verbleibende Urin wird in 

die Flasche "B" (mind. 30 ml) gefüllt. Der Sportler lässt 

eine kleine Restmenge in dem ursprünglichen Be-

hältnis, damit der Dopingkontrollor entsprechend der 

relevanten Labor-Richtlinien das spezifische Gewicht 

(Dichte) der Probe ermitteln kann.

BLUTENTNAHME:

Eine der beiden gezogenen Blutprobenphiolen wird in 

die Flasche "A", die andere in die dazugehörige Flasche 

"B" gegeben. Wurden zusätzliche Blutphiolen befüllt, 

so werden mitunter mehrere Kontrollkits verwendet.



Ablauf einer Dopingkontrolle

8. VERSCHLIESSUNG / VERSIEGELUNG 

DER PROBE

Der Sportler versiegelt die Flaschen "A" und "B". Seine 

Vertrauensperson und der Dopingkontrollor überprü-

fen den Vorgang und stellen sicher, dass die Flaschen 

ordnungsgemäß versiegelt sind.

9. ERMITTLUNG VON DICHTE EINER  

URINPROBE

Der Dopingkontrollor ermittelt die Dichte anhand des 

Resturins, der in dem ursprünglichen Behältnis der 

Probennahme verblieben ist. Die Werte werden auf 

dem Dopingkontrollformular festgehalten.

Erfüllt die Probe nicht die gestellten Anforderungen 

hinsichtlich der Dichte, wird der Sportler gebeten, eine 

zusätzliche Probe abzugeben.
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ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

10. AUSFÜLLEN DES FORMULARS

Der Sportler wird ersucht, Angaben zu sämtlichen Me-

dikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln, die er 

in jüngerer Zeit eingenommen hat, zu machen. Diese 

werden auf dem Dopingkontroll-Formular festgehal-

ten.

Zudem muss eine allfällige Medizinische Ausnahme-

genemigung (vgl. Medizinische Ausnahmegenehmi-

gungen) angegeben werden.

Zum Schluss des Verfahrens der Probennahme un-

terschreiben der Sportler, die Mitglieder des Doping-

kontroll-Teams und eventuell die Person, die Zeuge 

der Probennahme war bzw. die Vertrauensperson des 

Sportlers das Dopingkontroll-Formular.

Der Sportler erhält eine Durchschrift des Dopingkon-

troll-Formulars. Die für das Labor bestimmte Durch-

schrift des Dopingkontroll-Formulars enthält keinerlei 

Informationen, die Rückschlüsse auf die Identität des 

Sportlers zulassen.

Der Sportler hat das Recht, seine Kommentare 

und Bedenken hinsichtlich des Verlaufs der Do-

pingkontrolle festzuhalten. Der Sportler sollte 

sich nochmals vergewissern, dass alle auf dem 

Dopingkontroll-Formular gemachten Angaben - 

einschließlich der Proben-Codenummern - korrekt 

sind.



ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE

TRANSPORT

Das entnommene Probenmaterial ist ab dem Zeit-

punkt der Dopingkontrolle im Besitz der für die Kont-

rolle verantwortlichen Anti-Doping-Organisation. 

Proben können über lange Zeit aufbewahrt werden 

und durch Auftrag der verantwortlichen Anti-Doping-

Organisation erneut nach den aktuellsten Erkennt-

nissen der Analytik untersucht werden.

Die versiegelten Proben werden unter Einhaltung be-

sonderer Maßnahmen (Sorgfaltskette, Überwachung 

der Temperatur, etc.) an eines der WADA-akkreditier-

ten Labors versandt. A
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ANALYSE

Nach Eintreffen der Proben überprüft das Labor deren 

Unversehrtheit, um sicherzustellen, dass keinerlei An-

zeichen für eine unzulässige Einflussnahme vorliegen. 

Das Labor hat aufgrund der Informationen im anony-

misierten Durchschlag des Dopingkontroll-Formulars 

(nur Geschlecht und Sportart) keinerlei Hinweis, von 

wem die zu analysierende Probe stammt.

Bei der Analyse der Probe verfährt das  WADA  - 

 akkreditierte Labor strikt gemäß dem Internationalen 

Standard für Labors und stellt dabei sicher, dass die 

Vorgaben jederzeit eingehalten werden.

Die "A"-Probe wird auf verbotene Substanzen und 

verbotene Methoden untersucht. Die "B"-Probe wird 

sicher im Labor verwahrt und kann zur Bestätigung 

eines positiven Analyseergebnisses der "A"-Probe he-

rangezogen werden.

Das Labor unterrichtet die verantwortliche Anti-Do-

ping-Organisation vom Analyseergebnis. Im Falle ei-

nes auffälligen Ergebnisses wird zeitgleich die WADA 

und der zuständige Internationale Fachverband unter-

richtet. 

Kenntnis über die Identität der Probe hat weiterhin 

ausschließlich die verantwortliche Anti-Doping-Orga-

nisation, welche die Dopingkontrolle angeordnet hat.

ABLAUF EINER DOPINGKONTROLLE
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ERGEBNISMANAGEMENT

Im Fall eines von der Norm abweichenden Analyse-

ergebnisses kontrolliert die verantwortliche Anti-Do-

ping-Organisation, wem diese Probe zuzuordnen ist 

und ob eine Medizinische Ausnahmegenehmigung 

für die gefundene Substanz oder Methode vorliegt 

bzw. ob ein anderer Umstand dieses Analyseergeb-

nis verursacht haben könnte. Ist dies nicht der Fall, so 

liegt ein Verdacht auf Verstoß gegen die Anti-Doping-

Bestimmungen vor. 

Die zuständige Anti-Doping Organisation informiert 

den jeweiligen Fachverband und den betroffenen 

Sportler vom positiven Analyseergebnis. 

Der betroffene Sportler hat nun die Möglichkeit, in-

nerhalb von fünf Tagen nach Zustellung der Infor-

mation über eine positive A-Probe die Öffnung der 

B-Probe zu beantragen. Verzichtet der Sportler dar-

auf, so gilt das Ergebnis der Analyse der A-Probe als 

bestätigt.

Wird das Ergebnis der A-Probe bestätigt bzw. auf die 

Analyse der B-Probe verzichtet, wird ein Verfahren 

eingeleitet. 

Ist die NADA Austria 

für die Durchführung 

zuständig, so wird ein 

Prüfantrag an die un-

abhängige Österreichische Anti-Doping Rechtskom-

mission (ÖADR) gestellt. Diese entscheidet in weiterer 

Folge im Anti-Doping Verfahren über entsprechende 

Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen.

Bis zum Abschluss des Anti-Doping Verfahrens wird 

keine Information an unbeteiligte Dritte gegeben.

Ein detaillierter Ablauf des Anti-Doping Verfahrens ist 

auf der Website der ÖADR (www.oeadr.at) zu finden.
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DATENSCHUTZ

Alle Sportler haben das Recht 

auf vertrauliche Behandlung 

durch die Anti-Doping Orga-

nisationen. Dies betrifft unter 

anderem alle anfallenden 

persönlichen Daten und ge-

sundheitsbezogenen Infor-

mationen. 

Die NADA Austria ist dem "International Standard for 

the Protection of Privacy and Personal Information" 

und dem "Datenschutzgesetz 2000" verpflichtet.

Alle Mitarbeiter der NADA Austria sind zur Verschwie-

genheit verpflichtet. Diese gesetzlich verankerte, strikte 

Vertraulichkeit umfasst auch sämtliche Hinweise, Aus-

sagen oder Informationen in Zusammenhang mit Er-

mittlungen zu Dopingfällen.

Das Recht auf Vertraulichkeit wird nur dann punktuell 

aufgehoben, wenn ein Verstoß gegen die Anti-Doping 

Bestimmungen festgestellt wurde. In diesem Fall ha-

ben die NADA Austria, die Österreichische Anti-Do-

ping Rechtskommission (ÖADR) und die Unabhängige 

Schiedskommission (USK) die Pflicht, die Sportorgani-

sationen und die Allgemeinheit über den Verstoß und 

die Konsequenzen zu informieren.

Dies ist notwendig, um Verbände, Veranstalter und 

Fördergeber über Disziplinarmaßnahmen in Kenntnis 

zu setzen, deren österreichweite Umsetzung sie si-

cherstellen müssen.

Die Wahrnehmung dieser Pflicht wird unter größtmög-

licher Wahrung aller Persönlichkeitsrechte vorgenom-

men. Veröffentlicht wird nicht die Einleitung eines 

Anti-Doping Verfahrens, sondern nur Suspendierun-

gen und Entscheidungen der ÖADR und USK bzw. der 

Internationalen Fachverbände. 

Sollte der betroffene Sportler öffentliche Stellung-

nahmen zu einem laufenden Anti-Doping Verfahren 

abgeben, sind die NADA Austria, die ÖADR und die 

USK berechtigt, sachliche Informationen zu liefern und 

Sachverhalte klarzustellen.

NADA.AT - DATENSCHUTZ

WORLD ANTI-DOPING CODE

INTERNATIONAL 
STANDARD

PROTECTION OF 
PRIVACY AND PERSONAL  

INFORMATION
JANUARY 2015
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Sportler haben bei Dopingkontrollen das Recht,

auf Durchführung der Dopingkontrolle gemäß 

dem "International Standard for Testing and In-

vestigations".

vom Dopingkontroll-Team einen Ausweis sowie 

eine Berechtigung zur Durchführung der Doping-

kontrolle zu sehen.

sich bei Bedarf den gesamten Ablauf einer Do-

pingkontrolle erklären zu lassen.

bei Bedarf einen Dolmetscher beizuziehen.

auf Abänderung des Kontrollablaufes, falls eine 

Behinderung oder ein Handicap das vorgesehene 

Prozedere nicht zulässt.

von einer Vertrauensperson (Trainer, Betreuer, 

Elternteil,...) zur Dopingkontrolle begleitet zu 

werden. Im Falle minderjähriger oder in der Ge-

schäftsfähigkeit beschränkter Personen muss 

eine Vertrauensperson anwesend sein.

eine Auswahl an originalverpacktem Kontrollma-

terial (Urinsammelbecher, Probenkits) zu haben.

dass bei der Urinabgabe eine Kontrollperson 

gleichen Geschlechts anwesend ist. Im Falle 

minderjähriger oder in der Geschäftsfähigkeit 

beschränkter Personen kann die Vertrauensper-

son auch bei der Urinabgabe anwesend sein, auf 

ausdrücklichen Wunsch des Sportlers auch mit 

Sichtkontakt.

Bemerkungen zum Kontrollablauf (Abweichun-

gen vom standardisierten Verlauf, Unzulänglich-

keiten, etc.) auf dem Kontrollformular zu notie-

ren.

eine Kopie des unterschriebenen Formulars zu 

erhalten.

NADA.AT - RECHTE UND PFLICHTEN

Die Qualität sämtlicher Abläufe und der respektvol-

le Umgang mit den Sportlerinnen und Sportlern ist 

uns wichtig. Für Feedback zu den Dopingkontrollen 

oder allen anderen Bereichen der Anti-Doping Ar-

beit wenden Sie sich bitte (gerne auch anonym) an: 

feedback@nada.at



RECHTE UND PFLICHTEN DER SPORTLER

Sportler haben unter anderem die Pflicht,

sich über die jeweils aktuellen Anti-Doping-Be-

stimmungen des Bundessportfachverbandes, des 

zuständigen Internationalen Fachverbands und 

des österreichischen Anti-Doping-Bundesgeset-

zes zu informieren und diese anzuerkennen.

Verstöße gegen Anti-Doping Regelungen zu unter-

lassen und mit allen ihnen zu Gebote stehenden 

Mittel zu sorgen, dass keine verbotenen Wirkstoffe 

in ihr Körpergewebe oder in ihre Körperflüssigkeit 

gelangen oder verbotene Methoden an ihnen an-

gewendet werden.

den behandelnden Arzt darüber zu informieren, 

dass sie Sportler sind und die Anti-Doping Be-

stimmungen eingehalten werden müssen.

im Falle medizinisch notwendiger Behandlungen 

mit verbotenen Substanzen oder Methoden die 

Bestimmungen für Medizinische Ausnahmege-

nehmigungen zu befolgen.

die Zustimmung zur Verarbeitung von Gesund-

heitsdaten zu erteilen, die im Rahmen von medi-

zinischen Ausnahmegenehmigungen anfallen.

falls sie dem Nationalen Testpool zugehörig sind, 

die diesbezüglichen Meldepflicht-Bestimmungen 

zu erfüllen.

bei Dopingkontrollen mitzuwirken und die Zustim-

mung zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu 

erteilen, die bei der Analyse von Dopingproben 

anfallen.

den Aufforderungen der ÖADR und der USK Folge 

zu leisten und an allfälligen Verfahren ordnungsge-

mäß mitzuwirken.

kein "vorbelastetes" Betreuungspersonal einzu-

setzen, sofern die diesbezügliche Sperrfrist noch 

nicht abgelaufen ist und der Sportler von einer 

Anti-Doping Organisation über diesen verbotenen 

Umgang in Kenntnis gesetzt wurde. 

Wenn ein Sportler gesperrt ist, darf er laut Anti-

Doping Bundesgesetz während dieser Zeit von 

keiner Sportorganisation unterstützt werden. 

Sportorganisationen haben alle Handlungen zu 

unterlassen, die den Anschein der Unterstützung 

gesperrter Personen erwecken könnten.



WAS IST DOPING? VERBOTSLISTE
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Der Welt-Anti-Doping-Code definiert folgende Verstöße 

gegen die Anti-Doping Bestimmungen:

1. Vorhandensein einer verbotenen Substanz im Kör-

per eines Sportlers

2. (Versuchte) Anwendung einer verbotenen Substanz 

oder Methode

3. Umgehung der Probenahme bzw. Weigerung oder 

Versäumnis, eine Probe abzugeben

4. Meldepflichtverstöße 

5. (Versuchte) unzulässige Einflussnahme auf einen 

Teil des Dopingkontroll-Verfahrens

6. Besitz einer verbotener Substanz oder Methode

7. Das (versuchte) Inverkehrbringen von verbotenen 

Substanzen oder Methoden

8. Die (versuchte) Verabreichung von verbotenen Sub-

stanzen oder Methoden bei Sportlern

9. Beihilfe (z.B. Anleitung, Verschleierung)

10. Verbotener Umgang mit einer gesperrten Betreu-

ungsperson

(vereinfachte Darstellung)

In und außerhalb von Wettkämpfen verboten:

S0. Nicht zugelassene Substanzen

S1. Anabole Substanzen

S2. Peptidhormone, Wachstumsfaktoren, 

 verwandte Substanzen und Mimetika

S3. Beta-2-Agonisten 

S4. Hormone und Stoffwechsel-Modulatoren 

S5. Diuretika und Maskierungsmittel 

M1. Manipulation von Blut und Blutbestandteilen

M2. Chemische und physikalische Manipulation 

M3. Gendoping 

Im Wettkampf verboten:

S6. Stimulanzien 

S7. Narkotika

S8. Cannabinoide

S9. Glukokortikoide

In bestimmten Sportarten verboten:

P1. Beta-Blocker

(vereinfachte Darstellung)

NADA.AT - MEDIZIN - VERBOTSLISTE



Eines der wichtigsten Ziel des Welt-Anti-Doping-Codes 

(WADC) ist die weltweite Vereinheitlichung der Sanktio-

nen für Verstöße gegen die Anti-Doping Bestimmungen. 

Folgende Sanktionen (Auszug) sind vorgesehen: 

Als "Standard-Sperre" sind 4 Jahre vorgesehen, es 

gibt aber Erschwernis- und Milderungsgründe.

Disqualifikation bzw. Annullierung von Ergebnissen 

bei Wettkampfveranstaltungen.

Für 3 Verstöße gegen die Meldepflichten innerhalb 

von 12 Monaten droht eine Sperre von mind. 1 und  

max. 2 Jahren.

Beihilfe wird mit mind. 2 Jahren Sperre geahndet.

Für den verbotenen Umgang mit gesperrten Be-

treuungspersonen droht eine Sperre von mind. 1 

und  max. 2 Jahren

Besitz, Handel und Weitergabe verbotener Sub-

stanzen oder Methoden werden besonders strikt 

geahndet. Hier sind bereits beim ersten Verstoß le-

benslange Sperren möglich.

Bei umfassender Kooperation (Kronzeuge) ist eine 

deutliche Reduzierung der Sperre möglich.

Zusätzlich ist in Österreich ein lebenslanger Ausschluss 

von allen Sportfördermaßnahmen vorgesehen.

Ein gesperrter Sportler darf weder an Wettkämpfen, die 

direkt oder indirekt von einem Unterzeichner des WADC 

organisiert werden, teilnehmen, noch an Wettkämpfen, 

die von einem internationalen oder nationalen Veranstal-

ter genehmigt oder organisiert werden. 

Gesperrte Personen dürfen während der Sperre keine Be-

treuungstätigkeiten ausüben. Falls die Dauer der Sperre 

zwei Jahre übersteigt oder eine mit Doping zusammen-

hängende straf- oder standesrechtlichen Verurteilung 

vorliegt, darf diese Person für mindestens sechs Jahre seit 

der entsprechenden Entscheidung nicht als Betreuungs-

person eingesetzt werden.

SANKTIONEN

NADA.AT - RECHT

Neben den sportrechtlichen Sanktionen drohen in 

Österreich auch gerichtliche Strafmaßnahmen. Für 

Besitz, Handel und Weitergabe verbotener Substan-

zen oder Methoden sind bis zu fünf Jahre Haft vor-

gesehen, Sportbetrug durch Doping kann mit bis zu 

zehn Jahren Haft geahndet werden.
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Jedes Medikament hat Risiken und Nebenwirkungen. 

Beim Missbrauch als Dopingmittel sind die potentiellen 

Gefahren dramatisch gesteigert. Die gesundheitlichen 

Folgen dieser Experimente lassen sich nicht abschätzen.

Dopende Sportler verwenden Dosierungen, die eine the-

rapeutische Menge oftmals um ein Vielfaches überstei-

gen. Alle Gebrauchsregeln hinsichtlich Umfang oder An-

wendungsintervalle haben sich im Laufe der Jahre durch 

Selbstexperimente entwickelt, meist nach dem Motto 

"Mehr hilft mehr!"

Viele der Dopingmittel sind (noch) nicht einmal für den 

Markt zugelassen oder werden in eigenen Dopinglabors 

hergestellt, um den Nachweis zu erschweren.

ANABOLE STEROIDE

Die chemische Zusammensetzung und die Wirkung 

der meisten Anabolika leiten sich vom männlichen Se-

xualhormon Testosteron ab. Die Anregung der Eiweiß-

Produktion führt zum Aufbau von Muskelmasse, Kraft 

und/oder zu einer Verringerung des Körperfettanteils. 

Die Nebenwirkungen reichen von massiven Störungen 

des Hormonhaushalts, Herz- und Kreislauferkrankun-

gen, psychisch auffälligen Verhaltensweisen (gesteigerte 

Aggressivität), verkleinerten Hoden, Stimmveränderun-

gen, Akne, Verknöcherung der Wachstumsfugen (bei Ju-

gendlichen) bis hin zu erhöhtem Tumor-Risiko (Prostata-, 

Brust- und Leberkrebs).

ERYTHROPOIETIN (EPO)

Durch die Steigerung der Anzahl von roten Blutkörper-

chen kann mehr Sauerstoff transportiert werden. Durch 

die EPO-Gabe steigt die Blutviskosität um bis zu 30%, 

der Blutdruck wird erhöht, die Gefahr von Thrombosen, 

Embolien, Herzinfarkten und Schlaganfällen nimmt 

deutlich zu.

WIE GEFÄHRLICH IST DOPING?

NADA.AT - MEDIZIN - RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

Meistens werden mehrere Substanzen gleichzeitig 

verwendet, einerseits um aus der Kombination "bes-

sere" Effekte zu erzielen, andererseits um Nebenwir-

kungen zu mildern. Die Wechselwirkungen mit der 

hohen körperlichen Belastungen und den oftmals 

extremen Umweltbedingungen der Sportausübung 

sind völlig unzureichend erforscht.



WIE GEFÄHRLICH IST DOPING?

WACHSTUMSHORMON (HGH)

Bewirkt die Reduktion von Körperfett und die gleichzeitige 

Zunahme von Muskelmasse. Nebenwirkungen: Vergröße-

rung der Kiefer-Kinn-Partie, verstärktes Wachstum von 

Fingern, Händen, Zehen, Füßen, Nase und Jochbein, auch 

innere Organe nehmen an Größe zu, erhöhtes Diabetes-

Risiko, Blut-Hochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

HORMON- UND STOFFWECHSEL-MODULATOREN

Diese Substanzen greifen massiv in den Hormonhaushalt 

ein bzw. beeinflussen den Stoffwechsel erheblich und ber-

gen somit zwangsläufig ein breites Spektrum an Risiken 

und Nebenwirkungen.

DIURETIKA

Fördern die Urin-Ausscheidung und führen z.B. zu einem 

schnelleren Gewichtsverlust bzw. zu einer starken Verwäs-

serung der Urinprobe. Nebenwirkungen: Blutdruckabfall,  

Muskelkrämpfe, Kreislaufkollaps, Magen-, Darm- und Nie-

renprobleme, Menstruationsstörungen bei Frauen, Impo-

tenz bei Männern.

STIMULANZIEN

Diese Substanzen (z.B. Amphetamine, Ephedrin, Kokain, 

Ecstasy) bewirken eine Erhöhung des allgemeinen Ener-

gieumsatzes und verzögern die Ermüdung. Sie steigern 

die Körpertemperatur, den Herzschlag, den Blutdruck und 

führen zu Euphorie. Nebenwirkungen:  Stresssymptome, 

Unrast, Aggression, Depression und Suchtverhalten.

NARKOTIKA

Dazu zählen starke Schmerzmittel aus der Klasse der Opi-

ate (z.B. Morphin, Heroin, Methadon). Sie dämmen den 

Schmerz, in geringen Dosierungen heben sie die Stim-

mung. Nebenwirkungen: Abhängigkeit, Bewusstseinstrü-

bung, Lähmung des Atemzentrums.

GENDOPING

Darunter wird (1) die Übertragung von Nukleinsäure-Poly-

meren oder Nukleinsäure-Analoga bzw. (2) die Anwendung 

normaler oder genetisch veränderter Zellen verstanden. Die 

Risiken eines Eingriffs in das menschliche Genom können 

nicht einmal ansatzweise abgeschätzt werden.



Nach den Anti-Doping Bestimmungen ist jeder Sportler 

selbst dafür verantwortlich, was sich in seinem Körper oder 

in seinen Körperflüssigkeiten befindet. Im Falle von Krank-

heit oder Verletzung gibt es daher einige wichtige Punkte 

zu beachten, um nicht ungewollt gegen die Anti-Doping 

Bestimmungen zu verstoßen:

ÜBERPRÜFUNG JEDER ART VON BEHANDLUNG 

Auch Sportler können krank werden oder sich verletzen 

und haben ein Recht auf bestmögliche medizinische Ver-

sorgung. Allerdings gilt bei der Einnahme von Medikamen-

ten bzw. bei deren Verabreichungsart besondere Vorsicht. 

Der Sportler muss seinen behandelnden Arzt davon in 

Kenntnis setzen, dass er den Anti-Doping Bestimmungen 

unterliegt. Die NADA Austria empfiehlt, jede Art der Be-

handlung zur Sicherheit selbst nochmals eigenständig zu 

überprüfen. 

Zur Unterstützung aller Sportler, Trainer und Betreuer bie-

tet die NADA Austria eine Online-Medikamentenabfrage 

(www.nada.at/medikamentenabfrage), die alle Medika-

mente des Austria Codex auf ihre Zulässigkeit nach der 

aktuellen Verbotsliste klassifiziert. Dieses Service ist auch 

als App für Android und iOS erhältlich. 

Zusätzlich bietet die NADA Austria eine jährlich aktuali-

sierte Beispielliste erlaubter Medikamente (bei leichten 

Krankheitsverläufen, Befindensstörungen, geringfügigen 

Verletzungen, etc.). 

Bei deutlichen Beschwerden (z.B. Fieber, eitriger Auswurf, 

stärkere Halsschmerzen) sollte jedoch unbedingt ein Arzt 

aufgesucht werden.

KRANKHEIT ODER VERLETZUNG?
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NADA.AT - MEDIZIN

Achtung: Von den über 12.000 Arzneimitteln, die im 

Austria Codex registriert wurden, sind rund 2.000 

aufgrund ihrer Inhaltsstoffe oder Verabreichungsart 

verboten.



Für den Fall, dass die Behandlung mit einer verbotenen 

Substanz oder mit einer verbotenen Methode medizinisch 

notwendig ist und es keine geeignete therapeutische Alter-

native gibt, muss der Sportler (nicht der Arzt!) eine Medizini-

sche Ausnahmegenehmigung (Therapeutic Use Excemption 

- TUE) einholen. Hier gilt es drei Fälle zu unterscheiden:

SPORTLER, DIE DEM TESTPOOL EINES INTERNATIONA-

LEN VERBANDES ANGEHÖREN 

Alle Sportler, die dem Testpool eines internationalen Ver-

bandes angehören, müssen den Antrag auf Medizinische 

Ausnahmegenehmigung vor der beabsichtigten Behand-

lung beim zuständigen internationalen Verband stellen. 

Notfallbehandlungen sind selbstverständlich unverzüglich 

vorzunehmen, der Antrag auf Medizinische Ausnahmege-

nehmigung ist zeitnah nachzuholen.

SPORTLER, DIE DEM TESTPOOL DER NADA AUSTRIA 

ANGEHÖREN

Alle Sportler, die dem Testpool der NADA Austria angehö-

ren, müssen den Antrag auf Medizinische Ausnahmegeneh-

migung vor der beabsichtigten Behandlung bei der NADA 

Austria stellen. Bitte verwenden Sie dazu das aktuelle TUE-

Antragsformular und beachten Sie die gesetzlich geregelte 

Bearbeitungsdauer von bis zu 21 Tagen. 

Notfallbehandlungen sind selbstverständlich unverzüglich 

vorzunehmen, der Antrag auf Medizinische Ausnahmege-

nehmigung ist zeitnah nachzuholen.

MEDIZINISCHE AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN

 

 

 

 

 

 



SPORTLER, DIE KEINEM TESTPOOL ANGEHÖREN

Alle Sportler, die keinem Testpool angehören, können ei-

nen TUE-Antrag im Zusammenhang mit einem eingelei-

teten Dopingkontroll-Verfahren stellen ("Retroaktives Ge-

nehmigungsverfahren"). 

Das retroaktive Genehmigungsverfahren entspricht dem 

Standard-Verfahren und unterscheidet sich nur durch den 

Zeitpunkt der Antragsstellung. Sämtliche Befunde, welche 

die Anwendung einer verbotenen Substanz oder Metho-

de aus medizinischer Sicht notwendig machen, müssen 

bereits vor dem Zeitpunkt der Dopingkontrolle aufliegen. 

Nachträgliche Untersuchungen oder Befunde sind nicht 

zugelassen. 

Sollte der TUE-Antrag von der Medizinischen Kommission 

abgelehnt werden, liegt im Falle einer positiven Analyse ein 

Verstoß gegen die Anti-Doping Bestimmungen vor und es 

kommt zur Einleitung eines Anti-Doping Verfahrens.

BESONDERE VORSICHT

Internationalen Verbände müssen national ausgestellte 

Medizinische Ausnahmegenehmigungen nicht akzeptieren 

bzw. können diese beeinspruchen. Sportler, die internati-

onal antreten, werden daher dringend aufgefordert, recht-

zeitig im Vorfeld bei ihrem nationalen bzw. internationalen 

Verband abzuklären, ob ihre Ausnahmegenehmigung vom 

internationalen Verband anerkannt wird.

Sportler müssen sich auch vergewissern, ob der zuständi-

ge internationale Verband zusätzliche Einschränkungen, 

Verbote oder Vorschriften (bspw. den kategorischen Aus-

schluss von Medizinischen Ausnahmegenehmigungen für 

bestimmte Substanzen) vorsieht.  

Besondere Vorsicht ist bei Selbstbehandlungen ohne Kon-

sultation eines Arztes geboten, da es hier keinerlei Auf-

zeichnungen oder Befunde gibt.

MEDIZINISCHE AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN
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MEDIZINISCHE AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN

Empfohlene 
Behandlung für 
Krankheit oder 
Verletzung durch 
fachlich quali-
fizierte Person

Überprüfung 
der Zulässigkeit 
der Behandlung

www.nada.at/
  medikamentenabfrage
     oder MedAPP

+43 (0)1 505 80 35

Medikament 
steht auf der 
aktuellen 
Verbotsliste

Suchen nach 
erlaubten 
Behandlungs-
alternativen

Falls es keine 
Behandlungs-
alternative gibt, 
muss ein TUE-
Antrag gestellt 
werdenArzt oder Apotheker

Untersuchung

Antrag Bearbeitung

Bei Notfallbehand-
lungen kann die 
Medikation sofort 
beginnen, der Antrag
muss zeitnah nach-
geliefert werden

Die Ärzte-
kommission der 
NADA Austria 
entscheidet 
über den 
TUE-Antrag

Das Formular 
muss gemein-
sam mit dem 
behandelnden 
Facharzt voll-
ständig aus-
gefüllt werden. 

Alle relevanten 
Befunde sind 
beizulegen

Sportler, die 
dem Nationalen 
Testpool 
angehören, 
verwenden das 
Formular der 
NADA Austria

Sportler, die 
dem Nationalen 
Testpool 
angehören, über-
mitteln das 
TUE-Formular 
an die NADA 
Austria 

Sportler, die 
dem Testpool 
eines internatio-
nalen Verbandes 
angehören , 
verwenden 
dessen Formular 

Der Sportler 
und der jeweils
zuständige 
nationale 
Verband werden 
informiert, ob 
der TUE-Antrag 
bewilligt oder 
abgelehnt wurde

Bei einer Ab-
lehnung erfolgt 
eine schriftliche 
Begründung. 
Es besteht die 
Möglichkeit, 
gegen die Ableh-
nung zu berufen.

Bei einer Bewilli-
gung auf die 
Genehmigungs-
dauer und 
eventuelle 
Einschränkungen 
hingewiesen

Das zuständige 
Gremium des 
internationalen
Verbandes 
entscheidet 
über den 
TUE-Antrag

Sportler, die 
dem Testpool 
eines internatio-
nalen Verbandes 
angehören, über-
mitteln das 
TUE-Formular 
an diesen
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Nahrungsergänzungsmittel (NEM) werden meist als völlig 

unbedenklich eingeschätzt. Wie sollten Vitamine, Eiweiß, 

Kohlenhydrate oder Mineralstoffe zu Verstößen gegen die 

Anti-Doping Bestimmungen führen? Leider ist das oftmals 

ein Irrtum. Denn NEM können verbotene Substanzen ent-

halten oder z.B. mit anabolen Steroiden verunreinigt sein.

25% In mehreren unabhängigen Studien wur-

den bei der Analyse von NEM bei bis zu einem Viertel der 

Produkte verbotene Substanzen gefunden. Eine Verunreini-

gung kann entweder unabsichtlich entstehen (z.B. durch 

mangelnde Sorgfalt bei der Produktion) oder aber ganz be-

wusst herbeigeführt werden, um die Nachfrage durch die 

"spürbare" Wirkung der Präparate zu steigern. 

Neben den üblichen Inhaltsstoffen finden sich immer wie-

der auch anabole Steroide oder so genannte Prohormone 

in den Produkten. In manchen Fällen werden diese Sub-

stanzen auf der Verpackung sogar demonstrativ beworben, 

meistens werden aber nicht alle Inhaltsstoffe auf der Ver-

packung angegeben.

Da der Markt mit NEM sehr lukrativ ist, ist mittlerweile 

auch die organisierte Kriminalität auf dieses Geschäfts-

feld aufmerksam geworden. Die größte Gefahr besteht bei 

Präparaten, die über das Internet bestellt wurden. Neben 

dem Risiko von Verunreinigungen besteht auch die Wahr-

scheinlichkeit, dass die ausgelieferten Produkte unter unhy-

gienischen Bedingungen gefälscht wurden.

NEM UND POSITIVE ANALYSEN

Jeder Sportler ist selbst für alle Substanzen verantwortlich, 

die sich in seinem Körper oder in seinen Körperflüssigkeiten 

befinden. Daher muss er sich auch vergewissern, dass jedes 

Arzneimittel, jedes NEM oder jedes sonstige Präparat keine 

verbotenen Substanzen enthält bzw. nicht mit verbotenen 

Methoden angewendet wird.

Aus dieser Verpflichtung der Sportler ("strict liability")  

ergibt sich, dass eine positive Analyse in aller Regel als  

Verstoß gegen die Anti-Doping Bestimmungen gilt und je 

nach individueller Sachlage mit einer mehrmonatigen oder 

mehrjährigen Sperre geahndet wird.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

NADA.AT - KONTROLLE - UNGEWOLLT GEDOPT



EMPFEHLUNGEN DER NADA AUSTRIA

NEM ersetzen keine ausgewogene Ernährung. Sie kön-

nen ein Fehlverhalten in der Ernährung nicht korrigieren. 

Es gibt keine Wundermittel, wie in der Werbung oft vor-

gespielt wird.

NEM können in gewissen Situationen wie hoher Belas-

tung oder Stress als befristete Ergänzung der Basiser-

nährung durchaus Sinn machen. Grundlegende Voraus-

setzung ist aber eine Analyse und Beratung durch eine 

Fachperson.

NEM sollten nur nach Anweisung von Fachpersonen in 

der angegebenen Dosierung und Zeitspanne angewen-

det werden. Von einer Dauereinnahme oder Kombina-

tion von mehreren Präparaten oder einer gleichzeitigen 

Einnahme mit Medikamenten ist jedenfalls abzuraten.

Die Herstellung von NEM unterliegt nicht den hohen 

Qualitätsstandards und Normen des Austria Codex, da-

her gibt die NADA Austria für diese Produkte auch keine 

Stellungnahme hinsichtlich Reinheit oder Unbedenk-

lichkeit ab. Die Medikamentenabfrage der NADA Austria 

klassifiziert ausschließlich humanmedizinische Arznei-

mittel des Austria Codex hinsichtlich ihrer Zulässigkeit 

nach der aktuellen Verbotsliste.

Sollten Sportler trotz der genannten Risiken und in Ab-

stimmung mit einer Fachperson nicht auf die Einnahme 

von NEM verzichten wollen, so sollte versucht werden, 

das Risiko einer Verunreinigung so gering als möglich 

zu halten. Eine diesbezügliche Hilfestellung bieten die 

Websiten www.informed-sport.com www.nsfsport.com 

und www.koelnerliste.com

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL



HUSTENSAFT & CO

Ca. 2.000 der rund 12.000 Arzneimittel des Austria Codex 

enthalten verbotene Substanzen oder müssen mit verbote-

nen Methoden verabreicht werden. Besondere Vorsicht ist 

bei jeder Art von Behandlung geboten, vor allem auch bei 

ähnlich klingenden Medikamenten oder Präparaten, die im 

Ausland gekauft wurden, da diese bei gleichem Namen un-

terschiedliche Inhaltsstoffe haben können.

Sportler sind nach den Anti-Doping Bestimmung verpflich-

tet darauf zu achten, dass sie keine verbotenen Substanzen 

oder Methoden anwenden oder anwenden lassen. Sollte die 

Einnahme eines "verbotenen" Medikaments aus gesund-

heitlichen Gründen notwendig sein, so kann die Einholung 

einer Medizinischen Ausnahmegenehmigung erforderlich 

sein (siehe Medizinischen Ausnahmegenehmigungen).

Um unabsichtliche Verstöße gegen die Anti-Doping Bestim-

mungen zu verhindern, wird Sportlern dringend empfohlen, 

zusätzlich zur Information an den behandelnden Arzt jede 

verordnete Behandlung nochmals selbst zu überprüfen. Sel-

biges gilt beim Einkauf in Apotheken und bei - ohnehin nicht 

ratsamen - Selbstmedikationen.

Besondere Vorsicht ist bei Medikamenten geboten, bei 

denen die Namen von unbedenklichen und verbotenen 

Produkten zum Verwechseln ähnlich sind. So sind bei-

spielsweise fast alle Präparate der "WICK"-Serie erlaubt, der 

"WICK-Erkältungssirup für die Nacht" enthält allerdings die 

im Wettkampf verbotene Substanz "Ephedrin". Die "Wick 

DayMed Duo"-Filmtabletten enthalten wiederum das eben-

falls im Wettkampf verbotene "Pseudoephedrin".

Dringend zu beachten ist auch, dass Medikamente, die im 

Ausland gekauft wurden, zwar denselben Namen haben 

können, allerdings andere Inhaltsstoffe enthalten können. 

Bei Unklarheiten empfiehlt es sich, die NADO des jewei-

ligens Landes zu kontaktieren oder falls vorhanden, die 

 länderspezifische Medikamentenabfrage zu nutzen.

Auch einige homöopathische Arzneimittel können zu posi-

tiven Testergebnissen führen. Ebenso wie bei anderen Medi-

kamenten gibt es sowohl verbotene als auch erlaubte Mittel.

UNGEWOLLT GEDOPT
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BEISPIELLISTE ERLAUBTER MEDIKAMENTE

Die nachfolgende Auflistung erlaubter Medikamente (bei 

leichten Krankheitsverläufen, Befindensstörungen, Verletz-

ungen, etc.) enthält einige Beispiele von  Medikamenten des 

Austria Codex, die derzeit nicht verboten sind (Bitte eventuel-

le Rezeptpflicht RP beachten!)

Eine ausführlichere Beispielliste erlaubter Medikamente steht 

auf der Website der NADA Austria zur Verfügung. Die NADA 

Austria bietet auch eine Online-Medikamentenabfrage (auch 

als APP für mobile Endgeräte) mit der jedes Medikament des 

Austria Codex auf seine Zulässigkeit nach der aktuellen Ver-

botsliste untersucht werden kann. 

FIEBERHAFTE INFEKTE

Aspirin-Tabletten, Paracetamol-Tabletten

HALSSCHMERZEN

Halset-Lutschtabletten, Neo-Angin-Pastillen

HAUTABSCHÜRFUNGEN

Betaisadona Wund-Gel, Vitawund-Salbe

HUSTEN

Paracodin-Tropfen (RP), Prospan-Hustentropfen

REISEKRANKHEIT

Neo-Emedyl-Dragees, Travel-Gum Kaugummi-Dragees

SCHLAFSTÖRUNGEN

Baldrian-Dragees, Ivadal-Filmtabletten (RP)

SCHMERZEN (MUSKELN, GELENKE)

Reparil-Gel, Etrat-Sportgel, Voltaren Emulgel-Gel (RP)

SCHNUPFEN

Nasivin-Nasentropfen, Rhinoperd-Nasentropfen (RP)

VERDAUUNGSBESCHWERDEN / ÜBELKEIT

Iberogast-Tropfen, Motilium-Filmtabletten (RP)

NADA.AT - MEDIZIN
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Die NADA Austria bietet eine ganze Reihe an kostenlosen In-

formations- und Präventionsmaßnahmen:

WEBSITE WWW.NADA.AT

Die Website der NADA Austria ist eine übersichtliche und 

ausführliche Anlaufstelle für alle Fragen zur Anti-Doping  

Arbeit. Mit der Online-Medikamentenabfrage kann jedes Me-

dikament des Austria Codex auf seine Zulässigkeit nach der 

aktuellen Verbotsliste untersucht werden. 

BROSCHÜREN

Neben dem "Handbuch für Leistungssportler" stellt die NADA 

Austria auch ein "Handbuch für Nachwuchs-, Breiten- und 

Freizeitsportler" und ein "Handbuch für Eltern, Trainer und 

Betreuer" allen Interessenten zur Verfügung. 

ELEARNING-PLATTFORM WWW.LIZENZ.NADA.AT 

Die eLearning-Plattform "Anti-Doping Lizenz" bietet kom-

pakte Informationen zu den wichtigsten Themenbereichen 

der Anti-Doping Arbeit und richtet sich an Nachwuchs- und 

Leistungssportler sowie deren Trainer und Betreuer.

VORTRÄGE UND SCHULUNGEN

Die NADA Austria bietet kostenlose Schulungen, Vorträge und 

Seminare für verschiedenste Zielgruppen (z.B. Sportler, Trai-

ner, Betreuer, Funktionäre, Ärzte, Schulen, etc.) an.

INFO-TOUR

Die Info-Tour besucht Nachwuchssport-Veranstaltungen in 

ganz Österreich. Die Mitarbeiter des Info-Standes stehen jun-

gen Sportlern, Trainern, Betreuern und Eltern für alle Fragen 

der Anti-Doping Arbeit zur Verfügung.

ANTI-DOPING AKADEMIE- UND SCHULPROGRAMM

 

Jede Altersstufe der teilnehmenden Leistungssportschulen 

bzw. Fußballakademien nimmt unter der Anleitung von Re-

ferenten der NADA Austria jährlich eines der aufbauenden, 

interaktiven Module (jeweils drei Unterrichtseinheiten) durch.

APPS FÜR MOBILE ENDGERÄTE

Die Medikamentenabfrage steht ebenso als App zur Verfü-

gung wie das Anti-Doping Mobile Game "Born to Run". 

NADA.AT - PRÄVENTION
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WIR SCHÜTZEN DIE SAUBEREN SPORTLERINNEN UND SPORTLER!

TIPPS FÜR SAUBEREN LEISTUNGSSPORT

1. HAB SPASS UND VERTRAUE AUF DEINE EIGENE STÄRKE

2. MELDE DICH BEI ALLEN FRAGEN UND UNKLARHEITEN ZUR ANTI-DOPING  
ARBEIT BEI DEN MITARBEITERN DER NADA AUSTRIA

3. NUTZE DIE MEDIKAMENTENABFRAGE BZW. DIE MEDAPP BEI JEDER  
MEDIZINISCHEN BEHANDLUNG 

4. NIMM NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL NUR IN ABSTIMMUNG MIT EINER  
FACHPERSON UND VERTRAUE NUR AUF UNABHÄNGIG GETESTETE PRODUKTE

5. FORDERE DEIN RECHT AUF SAUBEREN SPORT EIN


